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I. Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen gelten für den gesamten 
Geschäftsverkehr mit Kaufleuten. Sie gelten auch dann, wenn sie bei späteren Verträgen 
nicht noch einmal gesondert erwähnt werden. Sie gelten auch, wenn der Besteller auf 
eigene Geschäftsbedingungen verweist, es sei denn, wir haben diesen ausdrücklich 
zugestimmt. Eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur dann, 
wenn wir Ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 
 

II. Vertragsschluss 
Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche 
Bestätigung einer Bestellung oder konkludent durch Ausführung der bestellten Lieferung 
zustande. 
 

III. Lieferung 
1. Die Lieferfrist beginnt, soweit nichts anderes vereinbart, mit der Absendung der 

Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller gegebenenfalls 
zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer 
vereinbarten Anzahlung. 

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt 
ist oder der Liefergegenstand unser Werk verlassen hat. 

3. Die Lieferfrist verlängert sich bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, 
insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener 
Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, z. B. Betriebsstörungen, 
Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, soweit solche Hindernisse 
nachweislich auf die Lieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. 
Dies gilt auch, wenn die Umstände bei unseren Lieferanten eintreten. Die Lieferfrist 
verlängert sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die 
vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie 
während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Von uns werden Beginn und 
Ende derartiger Hindernisse dem Besteller baldmöglichst mitgeteilt. 

4. Teillieferungen sind innerhalb der von uns angegebenen Lieferfristen zulässig, soweit 
sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht ergeben. 

5. Der Lieferumfang wird durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung bestimmt. 
6. Konstruktions- oder Formänderungen, die auf die Verbesserung der Technik bzw. auf 

Forderungen des Gesetzgebers zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit 
vorbehalten, sofern der Liefergegenstand hierdurch nicht erheblich geändert wird, und 
die Änderungen für den Besteller zumutbar sind. 

 
IV. Zahlung 

1. Die Preise verstehen sich ab Werk zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer. 

2. Der Kaufpreis und die Entgelte für etwaige Nebenleistungen sind, vorbehaltlich 
anderweitiger Abreden, bei Übergabe des Liefergegenstandes zur Zahlung fällig. 

3. Der Besteller kann mit eigenen Forderungen gegenüber unseren Forderungen nur 
aufrechnen, wenn die Forderungen des Bestellers unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Besteller nur wegen eigener 
Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis geltend machen. 

 



 

V. Annullierungskosten 
Tritt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, können wir unbeschadet 
der Möglichkeit, Vertragserfüllung zu verlangen oder einen höheren tatsächlichen Schaden 
geltend zu machen, bis zu 10% des Netto-Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung 
des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Besteller 
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass uns durch den Rücktritt kein oder ein geringerer 
Schaden entstanden ist. 

 
VI. Verpackung und Versand 

Verpackungen werden Eigentum des Bestellers und von uns gesondert berechnet. Porto- 
und Verpackungsspesen werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, gesondert in 
Rechnung gestellt.  
 

VII. Abnahme und Gefahrenübergang 
1. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand innerhalb von 14 Tagen nach 

Bereitstellungsanzeige anzunehmen. Ist nicht ausdrücklich eine Anlieferung durch uns 
vereinbart, so erfolgt die Übergabe am Sitz unseres Werkes in Greifswald.  

2. Der Besteller hat den Liefergegenstand unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb von 10 
Tagen nach Annahme auf vorhandene Fehler zu überprüfen. Erkennbare Mängel hat er 
uns unverzüglich anzuzeigen. Auf die Folgen des § 377 Abs. 2 HGB wird hingewiesen. 

3. Kommt der Besteller mit der Annahme des Kaufgegenstandes in Verzug, so sind wir 
nach Setzung einer Nachfrist von vierzehn Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Die gesetzlichen Vorschriften 
über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.  

4. Die Gefahr geht mit Abholung des Liefergegenstandes oder mit Abgabe des 
Liefergegenstandes an den Versand auf den Besteller über. Erklärt der Besteller, er 
werde den Liefergegenstand nicht annehmen, so geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes im Zeitpunkt 
der Verweigerung auf den Besteller über. 

5. Verzögert sich die Abnahme der Liefergegenstände auf Wunsch des Bestellers oder 
aufgrund eines Umstandes, den der Besteller zu vertreten hat, so können wir nach 
Ablauf von einem Monat seit Anzeige der Versandbereitschaft Lagergeld in Höhe von 0,5 
% des Preises der Gegenstände der Lieferung pro angefangenem Monat, höchstens 
jedoch insgesamt 5 %, berechnen. Beiden Parteien bleibt der Nachweis vorbehalten, 
dass tatsächlich höhere oder niedrigere Lagerkosten angefallen sind.  

 
VIII. Preisänderungen 

Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem 
Liefertermin mehr als 4 Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der 
Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, so sind 
wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. 
Der Besteller ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der 
allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur 
unerheblich übersteigt.  
 

IX. Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen 

Bezahlung der jeweiligen Lieferung vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme der Liefergegenstände nach 
Fristsetzung und Vertragsrücktritt berechtigt. Die gesetzlichen Vorschriften über die 
Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist nach 
Vertragsrücktritt zur Herausgabe verpflichtet. 

2. Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
zwischen uns und dem Besteller vereinbarten Kaufpreises (einschließlich 
Mehrwertsteuer) ab, die dem Besteller aus der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar 



 

unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach Bearbeitung 
weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller nach deren 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt 
davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und 
nicht im Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der 
Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

3. Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den Besteller wird stets für uns 
vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

4. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen vermischten 
Gegenständen. Der Besteller verwahrt das Miteigentum für uns. 

5. Der Besteller darf die Liefergegenstände weder verpfänden, noch zur Sicherung 
übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch 
Dritte, hat der Besteller uns unverzüglich davon zu benachrichtigen und uns alle 
Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte 
erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. ein Dritter ist auf unser Eigentum 
hinzuweisen. 

6. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des 
Bestellers freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen, soweit diese 
noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigen. 

 
X. Gewährleistung 

1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen 
des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB, § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, § 479 Abs. 1 BGB oder § 
634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB Die im vorstehenden Satz 2 genannten Fristen 
unterliegen einer Verjährungsfrist von drei Jahren. Treten  während der 
Gewährleistungsfrist Mängel an der von uns gelieferten Ware auf, deren 
Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorhanden waren, so hat 
der Besteller einen Anspruch auf Nachbesserung oder Neulieferung nach 
unserer Wahl. Können wir einen unserer Gewährleistungspflicht unterliegenden 
Fehler nicht beseitigen, oder sind für den Besteller weitere 
Nachbesserungsversuche unzumutbar, so kann der Besteller anstelle der 
Nachbesserung Minderung verlangen oder vom Vertrag zurück treten.  

2. Der Besteller hat etwaige Mängel uns gegenüber unverzüglich anzuzeigen. 
 

XI. Haftung auf Schadensersatz 
1. Ansprüche des Bestellers auf Aufwendungs- oder Schadensersatz, gleich aus we lchem 

Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche wegen 
Verletzung vertraglicher Pflichten oder aus unerlaubter Handlung. 

2. Der Haftungsausschluss in Ziffer 1 greift nicht ein, und es gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen, wenn ein Fall des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vorliegt. Der Haftungsausschluss greift 
ebenfalls nicht bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder bei Ansprüchen nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

3. Im Fall einer nur fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragsverletzungen ist ein 
Schadensersatzanspruch auf den vertragstypischen, bei Vertragsabschluss 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt nicht für Ansprüche wegen der Verletzung 



 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

4. Soweit nach den vorstehenden Regelungen unsere Haftung ausgeschlossen ist, so gilt 
dieser Haftungsausschluss auch für die Haftung unsere Organe, Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen. 

 
 
 
 

XII. Gewerbliche Schutzrechte 
1. Sofern nicht ausdrücklich abweichend vereinbart haften wir innerhalb der 

Gewährleistungsfrist dafür, dass die gelieferte Ware innerhalb Deutschlands frei von 
gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten (Schutzrechte) Dritter ist. 

2. Wir haften nicht, wenn und soweit der Besteller die Schutzrechtsverletzung zu vertreten 
hat. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn wir Ware im Auftrag und nach Plänen 
und Vorgaben des Bestellers fertigen und die Verletzung von Schutzrechten Dritter auf 
den Plänen und Vorgaben des Bestellers beruht, ferner dann, wenn der Besteller die 
Ware zweckwidrig anwendet, verändert oder zusammen mit von uns nicht gelieferten 
Produkten einsetzt, und dadurch die Schutzrechtsverletzung eintritt.  Für diese Fälle hat 
uns der Besteller von allen Ansprüchen des Dritten im Innenverhältnis freizustellen. 

3. Liegt ein Fall der Schutzrechtsverletzung vor, für den wir haften, so sind wir berechtigt, 
nach unserer Wahl entweder 

a) auf eigene Kosten ein Nutzungsrecht zu erwerben, so dass die Ware weiter 
vertrieben werden kann oder 

b) die Ware so zu ändern, dass sie die Schutzrechte des Dritten nicht mehr verletzt.  
Ist uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, so stehen dem Besteller die 
gesetzlichen Rücktritts- und Minderungsrechte zu. 

4. Der Besteller hat uns über die von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche 
unverzüglich zu informieren. Er hat uns die Entscheidung über alle Abwehrmaßnahmen 
und Verhandlungen zu überlassen und uns nach Kräften bei der Abwehr der Ansprüche 
zu unterstützen. Er darf die Verletzung nicht anerkennen, ohne dies vorab mit uns 
abgestimmt zu haben. Stellt er aus Schadensminderungs- oder sonstigen Gründen den 
Verkauf der Ware ein, so hat er den Dritten darauf hinzuweisen, dass damit kein 
Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.  

 
XIII. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

1. Soweit der Besteller Kaufmann ist, hat er bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Hauptsitz 
zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. 

2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den 
internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Besteller seinen Firmensitz im 
Ausland hat. 

 
XIV. Sonstiges 

1. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns 
geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung. 

2. Soweit für die Produktion der Liefergegenstände Werkzeuge hergestellt werden müssen, 
die auf Zeichnungen und technische Spezifikationen des Bestellers zurückgehen, so 
entstehen zugunsten des Bestellers keinerlei Rechte an den hergestellten Werkzeugen. 

3. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder zum Teil unwirksam sein oder 
werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt. Die 
unwirksame Bestimmung wird durch eine solche, wirksame Bestimmung ersetzt, die dem 
von den Parteien bei Vertragsschluss gewollten am ehesten entsprechen. 

 
 

Greifswald im Februar 2007 


